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ULF PALLME KÖNIG

Die rechtliche Einordnung der Kooperationsvereinbarung
zwischen Universität und Universitätsklinikum nach

nordrhein-westfälischem Recht1

Neuordnung der Hochschulmedizin in Nordrhein-Westfalen
Auf Grund von Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der Kultusministerkonferenz
hat vor wenigen Jahren auch das Land Nordrhein-Westfalen strukturelle Veränderungen
in der Hochschulmedizin vollzogen. Anlass dafür waren und sind massive Veränderun-
gen der Krankenhausfinanzierung bis hin zur Einführung eines Systems diagnoseorien-
tierter Fallpauschalen und der vor allem auch dadurch auf die Universitätsklinika erzeugte
Druck, ihr Leistungsangebot entsprechend auszurichten und eine umfassende betriebliche
Kostensteuerung zu entwickeln. Zudem sollte und soll unter Herstellung einer größeren
Transparenz der Kosten für die Krankenversorgung einerseits und für Forschung und Leh-
re andererseits erreicht werden, dass die Landeszuschüsse für Forschung und Lehre und
die von den Krankenkostenträgern bereitgestellten Mittel zweckentsprechend verwendet
und nicht – wie vielfach behauptet – zur (wechselseitigen) Subventionierung missbraucht
werden.

Gesetzliche Grundlagen
Vor diesem Hintergrund wurden die bisherigen rechtlich unselbständigen sechs Medizi-
nischen Einrichtungen der Universitäten auf der Grundlage des § 41 Absatz 1 des Hoch-
schulgesetzes Nordrhein-Westfalen mit Wirkung zum 1. Januar 2001 durch inhaltsglei-
che Errichtungsverordnungen in Universitätsklinika als Anstalten des öffentlichen Rechts
mit eigener Rechtspersönlichkeit und Dienstherrenfähigkeit umgewandelt. Damit woll-
ten Gesetz- und Verordnungsgeber die organisatorischen Voraussetzungen dafür schaffen,
dass die Universitätsklinika unternehmerischer geführt werden und sich dem Wettbewerb
im Krankenhauswesen stellen können. Die dem Aufgabenbereich der Medizinischen Ein-
richtungen zuzurechnenden Rechte und Pflichten des Landes und der Universitäten gingen
dabei im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Universitätsklinika über. Die Organi-
sationsstrukturen und Entscheidungsverfahren innerhalb der Universitätsklinika wurden
durch im Wesentlichen gleich lautende Satzungen geregelt, die vom Wissenschaftsminis-
terium für die jeweiligen Universitätsklinika auf der Grundlage der Errichtungsverordnung
erlassen worden sind.

Zugleich mit der auf das Hochschulgesetz gestützten Errichtungsverordnung machte das
Land von einer weiteren Ermächtigung des Gesetzes Gebrauch und passte in derselben

1 Es handelt sich um einen Vortrag, den der Verfasser aus Anlass der Verleihung der Honorarprofessur der
Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am 1. Juli 2005 gehalten hat.
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Verordnung auch die Organisation des Fachbereichs Medizin und das für ihn geltende
Haushaltswesen der rechtlichen Verselbständigung der Medizinischen Einrichtungen an.

Sowohl im Hinblick auf die Wahrnehmung der Aufgaben als auch in organisatori-
scher Hinsicht sehen Hochschulgesetz, Errichtungsverordnung und Satzung zwischen dem
Fachbereich Medizin und dem Universitätsklinikum in vielfältiger Hinsicht personelle
Verzahnungen sowie Koordinations- und Kooperationspflichten vor. Damit wird ein vom
Bundesverfassungsgericht geforderter angemessener Ausgleich zwischen dem durch Arti-
kel 2 Absatz 2 Satz 1, 20 Absatz 1 Grundgesetz bestimmten Interesse der Universitätsklini-
ka an bestmöglicher Krankenversorgung und der an Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz
orientierten Freiheit medizinischer Forschung und Lehre und der akademischen Selbst-
verwaltung der Universität gewährleistet. Indem die Errichtungsverordnung regelt, dass
das Universitätsklinikum dem Fachbereich Medizin zur Erfüllung seiner Aufgaben in For-
schung und Lehre dient und ihm allein im Hinblick auf die Wahrnehmung der Aufgaben in
der Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin und im öffentlichen Ge-
sundheitswesen eine originäre Aufgabenstellung zuweist, wird deutlich, dass das Primat
der Universität und ihrer Hochschullehrer für Forschung und Lehre unangetastet bleiben
soll.

Auch wenn im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge der Fachbereich Medizin seinen in-
stitutionellen Unterbau verloren hat und die Verwaltung der ehemaligen Medizinischen
Einrichtungen und mit ihr deren gesamtes – im Übrigen auch vorklinisches – nichtwis-
senschaftliches Personal auf das Universitätsklinikum übergegangen ist, stehen die Hoch-
schullehrer und mit ihnen auch das weitere wissenschaftliche Personal status- bzw. be-
schäftigungsrechtlich weiterhin im Dienste des Landes und damit der Universität. Auf
diese Weise sind diese wissenschaftlich Beschäftigten lediglich hinsichtlich der Kranken-
versorgung – und insoweit gegebenenfalls vom Vorstand weisungsabhängig –, nicht aber
bezüglich ihrer wissenschaftsrelevanten Tätigkeit in die hierarchische Organisation des
Universitätsklinikums eingebunden.

Umsetzung eines Kooperationsmodells
Damit hat sich das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Verselbständigung der Uni-
versitätsklinika für ein Kooperationsmodell entschieden, das – anders als das Integrati-
onsmodell – keine einheitliche Entscheidungsstruktur für Forschung, Lehre und Kranken-
versorgung mit integrierten Gremien, sondern eine Separierung der Organisations- und
Aufgabenbereiche des Universitätsklinikums und des Fachbereichs Medizin mit wechsel-
seitigen Erstattungs- und Ausgleichspflichten vorsieht. Zugleich stellt dieses Modell eine
Kommunikation und Kooperation zwischen den Entscheidungsgremien über personelle
Verflechtungen und sonstige Instrumente des Zusammenwirkens sicher. Auf diese Weise
erfüllt der funktionale Bezug des Universitätsklinikums zur Universität grundrechtliche
Anforderungen dergestalt, dass das Universitätsklinikum trotz seiner Verselbständigung
nach wie vor als Einrichtung der Universität angesehen werden kann, obwohl die Univer-
sität formal weder Anstaltsträger mit den sich daran zum Beispiel knüpfenden Aufsichts-
befugnissen ist noch die – auch weiterhin dem Land obliegende – Gewährsträgerschaft
innehat.
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Eine weitere wesentliche organisatorische Vorkehrung zur Gewährleistung der Wissen-
schaftsfreiheit findet sich in der durch die Errichtungsverordnung zum Ausdruck gebrach-
te Verpflichtung des Universitätsklinikums, eng mit der Universität auf der Grundlage
einer Kooperationsvereinbarung zusammenzuarbeiten und diese bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben nach dem Hochschulgesetz zu unterstützen. Die maßgebliche Rechtsgrund-
lage zum Abschluss einer solchen Vereinbarung findet sich in § 13 Satz 1 Errichtungs-
verordnung. Für sie hat bereits der Gesetzgeber selbst die Weichen gestellt, indem er im
Hochschulgesetz dem Verordnungsgeber die Verpflichtung überantwortet hat, die „Grund-
züge des Zusammenwirkens“ zwischen der Universität und ihrem Universitätsklinikum zu
regeln. Damit ist unter anderem die Erkenntnis verbunden, dass die in der Errichtungsver-
ordnung und in der Satzung grundsätzlich geregelten Kooperationselemente wie Beratung,
Anhörung, Benehmen und Einvernehmen immer nur Einzelentscheidungen betreffen kön-
nen, vertragliche Regelungen hingegen am ehesten geeignet sind, erforderlichenfalls die
unterschiedlichen Interessen von Universitätsklinikum und Universität durch eine diffe-
renzierte, den besonderen Verhältnissen angepasste Regelung von Kooperationspflichten
auf den Entscheidungsebenen zu einem optimalen Ausgleich zu bringen.

So gesehen stellt sich die Kooperationsvereinbarung als ein das Kooperationsmodell
kennzeichnendes Instrument eigener Art dar, weil nur sie in der Lage ist, vor dem Hin-
tergrund unterschiedlich gewachsener Fächer-, Verwaltungs- und Infrastrukturen sowie fi-
nanzieller Gegebenheiten standortspezifische, flexible Regelungen zu ermöglichen.

Auf dieser Grundlage soll im Folgenden die Rechtsnatur der Kooperationsvereinbarung
mit ihren komplexen Regelungsmaterien geklärt werden. Von der Beantwortung dieser
Frage hängt es ab, nach welchen gesetzlichen Bestimmungen sich die Rechtmäßigkeit der
Vereinbarung und die Folgen möglicher Rechtsfehler richten und welche Vorschriften für
die Abwicklung der Vereinbarung maßgeblich sind.

Die Rechtsnatur der Kooperationsvereinbarung

Auch wenn die Errichtungsverordnung den Begriff der Kooperationsvereinbarung und
nicht explizit den des Vertrags in den Blick nimmt, kann kein Zweifel daran bestehen,
dass mit der Vereinbarung nicht lediglich unverbindliche informelle Absprachen getroffen
werden sollen. Vielmehr ist aus den hier nicht weiter zu vertiefenden Gesamtumständen
zu entnehmen, dass der Verordnungsgeber die Kooperationsvereinbarung als einen Vertrag
ansehen will, auf den der Rechtsbindungswille von Universität und Universitätsklinikum
gerichtet sein soll. Maßgeblich für die Annahme einer vertraglichen Regelung ist vor al-
lem, dass mit der Vereinbarung unterhalb der Gesetzes-, Verordnungs- und Satzungsebene
die Wissenschaftsfreiheit und Krankenversorgung gleichermaßen gewährleistet, mithin die
grundrechtliche Sicherung dieser beiden Belange institutionalisiert werden soll.

Welches Recht auf die Kooperationsvereinbarung als Vertrag anwendbar ist, bestimmt
sich danach, ob sie auf dem Gebiet des öffentlichen oder dem des privaten Rechts ge-
schlossen wird.

Dass mit dem Universitätsklinikum als Anstalt des öffentlichen Rechts und der Univer-
sität als Körperschaft und zugleich staatlicher Einrichtung zwei öffentlich-rechtliche Ver-
waltungsträger den Vertrag schließen, ist für die hier zu klärende Frage irrelevant, weil dies
nicht ausschließt, dass die beiden Hoheitsträger auch einen privatrechtlichen Vertrag mit-
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einander abschließen können. Daher ist es auch nicht von entscheidender Bedeutung, dass
§ 13 Errichtungsverordnung als Ermächtigungsgrundlage für den Abschluss der Koope-
rationsvereinbarung eine Norm ist, die ausschließlich und in dieser Funktion Universität
und Universitätsklinikum als Hoheitsträger zum Vertragsabschluss verpflichtet.

Entscheidend ist vielmehr, ob der Gegenstand der Kooperationsvereinbarung, genauer
ihr Vertragsinhalt, dem öffentlichen oder dem privaten Recht zuzuordnen ist. In diesem
Zusammenhang sind in erster Linie die angestrebten Rechtsfolgen in den Blick zu neh-
men und die Frage zu klären, ob die einzelnen Rechte und Pflichten der Vertragspartner
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts durch Vertrag begründet, geändert, aufgehoben
oder für die Vertragspartner konkretisiert bzw. bindend festgestellt werden sollen. Dar-
über hinaus ist auch auf den durch die Kooperationsvereinbarung verfolgten Zweck und
ihren Gesamtcharakter abzustellen. Sind einzelne Rechte und Pflichten der Vereinbarung
dem Privatrecht, andere hingegen dem öffentlichen Recht zuzuordnen, wird man darauf
abstellen müssen, auf welchem Rechtsgebiet der Schwerpunkt der vertraglichen Regelun-
gen liegt, welcher Teil mithin die Kooperationsvereinbarung maßgeblich prägt. Dabei ist
zugrunde zu legen, welches die inhaltlich wichtigsten Regelungen der Vereinbarung sind.

Gemessen an diesen Kriterien lässt sich zur Rechtsnatur der Kooperationsvereinbarung
Folgendes feststellen:

In der Errichtungsverordnung werden einige Regelungsgegenstände der Kooperations-
vereinbarung explizit benannt, woraus geschlossen werden kann, dass diesen Regelungen
eine herausgehobene Bedeutung zukommen soll. So sollen danach in der Kooperationsver-
einbarung Einzelheiten über die Zusammenarbeit zwischen Universität und Universitäts-
klinikum und in diesem Zusammenhang insbesondere Bestimmungen über die Erfüllung
der in der Errichtungsverordnung genannten Ziele, über das Zusammenwirken der Verwal-
tungen beider Hoheitsträger sowie über den Ausgleich der Aufwendungen für Forschung,
Lehre und Krankenversorgung festgelegt werden. Darüber hinaus überantwortet die Er-
richtungsverordnung der Kooperationsvereinbarung zu regeln, dass und auf welche Weise
das Universitätsklinikum die den Fachbereich Medizin betreffenden Verwaltungsaufgaben
einschließlich der Personal- und Wirtschaftsverwaltung wahrnehmen soll. Damit hat der
Verordnungsgeber die wichtigsten Inhalte der Kooperationsvereinbarung selbst vorgege-
ben, nämlich den komplexen – auch und gerade finanziellen – Leistungsaustausch und
Aufwendungsausgleich zwischen Universität, Fachbereich Medizin und Universitätskli-
nikum und die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben durch die beiden Hoheitsträger.
Unabhängig davon, dass die Vertragspartner die Möglichkeit haben, in der Kooperations-
vereinbarung auch darüber hinausgehende Regelungen zu treffen, dürften die genannten
Regelungsgegenstände damit einen eindeutigen Vertragsschwerpunkt bilden und demzu-
folge für die Kooperationsvereinbarung prägend sein. Es kommt daher maßgeblich darauf
an, die Rechtsnatur dieser Vertragsbestandteile zu bestimmen.

Da die in der Kooperationsvereinbarung zu regelnden Pflichten zum Ausgleich der Leis-
tungen und Aufwendungen für Forschung, Lehre und Krankenversorgung einschließlich
der dafür erforderlichen Transparenz- oder Trennungsrechnung für sich gesehen durch-
aus als neutral angesehen werden können, weil es – isoliert betrachtet – vor allem um
indifferente wechselseitige „Zahlungsverpflichtungen“ geht, muss auf den Zweck zurück-
gegriffen werden, der mit diesen Leistungs- und Ausgleichsverpflichtungen verfolgt wer-
den soll. Dabei steht im Vordergrund die Verpflichtung des Universitätsklinikums, dem
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Fachbereich Medizin in Forschung und Lehre zu dienen und die Universität in der Wahr-
nehmung ihrer sich nach dem Hochschulgesetz richtenden Aufgaben zu unterstützen und
sicherzustellen, dass die Mitglieder der Universität die ihnen durch das Grund- und Hoch-
schulgesetz verbürgten Rechte wahrnehmen können. Im Vordergrund der Beziehungen
zwischen Universität und Universitätsklinikum steht daher der Ausgleich von Leistun-
gen und Aufwendungen bezogen auf Aufgaben der Universität und ihres Fachbereichs
Medizin, die nach dem Hochschulgesetz grundsätzlich in öffentlich-rechtlicher Weise zu
erledigen sind. Damit können kraft Sachzusammenhangs die sich darauf beziehenden fi-
nanziellen Ausgleichsverpflichtungen auch nur nach öffentlich-rechtlichen Grundsätzen
beurteilt werden. Dass das Universitätsklinikum im Rahmen seiner dienenden Funktion
Aufgaben der Krankenversorgung originär wahrnimmt und auf diesem Gebiet in beacht-
licher Weise privatrechtlich handelt, ändert an dem öffentlich-rechtlichen Charakter der
hier zu beurteilenden Leistungs- und Ausgleichsverpflichtungen nichts.

Soweit Gegenstand der Kooperationsvereinbarung das Zusammenwirken der beiden
Verwaltungen von Universität und Universitätsklinikum ist, geht es einerseits darum, im
Wege einer Aufgabenabgrenzung zur Vermeidung von Doppelarbeit zu regeln, welche Ver-
waltung welche Aufgaben für den Fachbereich Medizin, aber auch für die zentralen Orga-
ne der Universität wahrnimmt. Andererseits bedarf es aber auch deswegen der Aufnahme
von Bestimmungen in der Kooperationsvereinbarung, um verbindlich zu regeln, wie die
Verwaltung des Universitätsklinikums die ihr nach der Errichtungsverordnung zugewie-
senen Verwaltungsaufgaben – und hier insbesondere die Personal- und Wirtschaftsangele-
genheiten des Fachbereichs Medizin – wahrnehmen soll. Bei diesen für die Universität und
den Fachbereich zu leistenden Auftragsangelegenheiten handelt es sich zumindest im Hin-
blick auf die Verwaltung des wissenschaftlichen Personals um staatliche Angelegenheiten
im Sinne des Hochschulgesetzes, bei denen die Universität der Fach- und Dienstaufsicht
des Landes untersteht. Dies bedingt, dass insoweit jedenfalls der Rektor der Universität auf
der Grundlage einer denkbaren Regelung in der Kooperationsvereinbarung auch im Ein-
zelfall dem Universitätsklinikum Weisungen erteilen können muss, um eine in seine oder
in die Zuständigkeit des Rektorats fallende Aufgabe wahrnehmen oder aber einer etwaigen
fachaufsichtsrechtlichen Maßnahme des Wissenschaftsministeriums vorbeugen oder ent-
sprechen zu können. Die dargelegten Zuständigkeitsabgrenzungen und -vereinbarungen
sowie Regelungen im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben
im Wege der Auftragsverwaltung – einschließlich der damit verbundenen aufsichtsrecht-
lichen Gegebenheiten – sind daher ohne jeden Zweifel ebenfalls dem öffentlichen Recht
zuzuordnen.

Neben den dargelegten Regelungsgegenständen können Universität und Universitäts-
klinikum der Kooperationsvereinbarung, wie ausgeführt, zwar auch weitere Regelungs-
bestandteile zugrunde legen. Soweit davon Rechte und Pflichten der Vertragspartner be-
troffen sind, die – ausnahmsweise – privatrechtlichen Charakter haben, ändert dies jedoch
nichts daran, dass alle Vertragsgegenstände aufgrund des Anliegens der Kooperationsver-
einbarung, auf der Grundlage des Hochschulgesetzes und der Errichtungsverordnung das
Zusammenwirken von Universität und Universitätsklinikum umfassend zu regeln, in ei-
nem engen inneren Zusammenhang miteinander stehen. Von ihrem Gesamtcharakter her
kann daher die Kooperationsvereinbarung nur einheitlich betrachtet und aufgrund des auf-
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gezeigten Schwerpunkts bzw. wesentlichen Inhalts – insoweit unteilbar – allein als öffent-
lich-rechtlich geprägt angesehen werden.

Damit steht im Ergebnis fest, dass es sich bei der Kooperationsvereinbarung zwischen
Universität und Universitätsklinikum um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag in Form ei-
nes Verwaltungsvertrags mit Koordinations- und subordinationsrechtlichen Bestandteilen
handelt.

Zwar können die dafür maßgeblichen Bestimmungen der §§ 54ff. Verwaltungsverfah-
rensgesetz Nordrhein-Westfalen mit Rücksicht auf die in § 2 dieses Gesetzes für Hoch-
schulen getroffene Ausschlussregelung – auch mangels einer Regelung in der Errichtungs-
verordnung – hier nicht unmittelbar gelten. Es sind jedoch auch unter Berücksichtigung
des Sinn und Zwecks der genannten Ausschlussvorschrift keine Gründe ersichtlich, die
eine entsprechende Anwendung der §§ 54ff. Verwaltungsverfahrensgesetz auf die Koope-
rationsvereinbarung hindern, soll mit dieser doch gerade die Eigenständigkeit von Univer-
sität und Universitätsklinikum gestärkt werden.

Die Rechtmäßigkeit der Kooperationsvereinbarung
Gemäß § 54 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz ist die Kooperationsvereinbarung zuläs-
sig, soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Es kann dahinstehen, ob sich diese
Vorschrift nur auf die Zulässigkeit des Vertrags als Handlungsform oder auch auf den
möglichen Inhalt des Vertrags im Einzelfall bezieht. Findet nämlich die Inhaltskontrolle
nicht über § 54 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz statt, erfolgt sie letztlich nach § 59
Verwaltungsverfahrensgesetz. Dies bedeutet jedenfalls im Ergebnis, dass die Kooperati-
onsvereinbarung als Vertragsform zulässig sowie formell und materiell rechtmäßig sein
muss.

Die Zulässigkeit der Kooperationsvereinbarung als Vertragsform ergibt sich bereits aus
den vorstehenden Darlegungen. § 13 Satz 1 Errichtungsverordnung ermächtigt dabei nicht
nur zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen Universität und Universi-
tätsklinikum, sondern normiert auch in bestimmtem Umfang für beide Hoheitsträger einen
Kontrahierungszwang.

Formelle Rechtmäßigkeit
In formeller Hinsicht muss die Kooperationsvereinbarung den gesetzlich vorgesehenen
Zuständigkeits-, Verfahrens- und Formvorschriften entsprechen.

Die Errichtungsverordnung bezeichnet ausdrücklich lediglich Universität und Univer-
sitätsklinikum als Vertragspartner; deren Zusammenwirken soll geregelt werden. Da der
Fachbereich Medizin trotz der rechtlichen Verselbständigung des Universitätsklinikums
integraler Bestandteil der Universität bleibt, werden seine Belange durch die Universität
mit geregelt. Nur hochschulintern hat das Dekanat des Fachbereichs Medizin die Möglich-
keit, zur Kooperationsvereinbarung eine Stellungnahme abzugeben, die nach der Errich-
tungsverordnung der Zustimmung des Fachbereichsrats unterliegt.

Bedenken gegen die so festgelegten Zuständigkeiten bestehen zunächst deshalb, weil
dem Zusammenspiel zwischen dem Fachbereich Medizin und dem Universitätsklinikum
aufgrund des untrennbaren Zusammenhangs zwischen Forschung, Lehre und Krankenver-
sorgung mindestens ebenso große Bedeutung zukommt wie der Abstimmung zwischen
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dem Universitätsklinikum und der Universität. Verordnung und Satzung institutionalisie-
ren daher ausdrücklich vor allem die Kooperation zwischen dem Fachbereich Medizin
und dem Universitätsklinikum mit Rücksicht auf die Sicherstellung der den Mitgliedern
des Fachbereichs durch das Grundgesetz verbürgten Rechte. Dies geschieht insbesondere
dadurch, dass nach der Errichtungsverordnung Entscheidungen des Universitätsklinikums
nur im Einvernehmen mit dem Fachbereich Medizin getroffen werden dürfen, soweit der
Bereich von Forschung und Lehre betroffen ist. Vor diesem Hintergrund haben dann auch
andere Bundesländer im Wege gesetzlicher Regelungen auf Seiten der Universität die Zu-
ständigkeit des Dekanats des Fachbereichs Medizin zum Abschluss solcher Kooperations-
verträge ausdrücklich vorgesehen.

Ob allerdings dem Fachbereich Medizin – abgesehen von der entgegenstehenden Ent-
scheidung des Verordnungsgebers – aufgrund der genannten Einvernehmensregelung be-
reits eine externe Teilrechtsfähigkeit mit einer damit verknüpften rechtsgeschäftlichen
Vertretungsbefugnis zukommt, dürfte schon deswegen zu verneinen sein, weil die Errich-
tungsverordnung im Zuge des Einvernehmenserfordernisses bezogen auf Entscheidungen
des Universitätsklinikums ausdrücklich auf die nach dem Hochschulgesetz nach wie vor
bestehende Gesamtverantwortung der Universität hinweist. Eine Teilrechtsfähigkeit könn-
te daher allenfalls dann angenommen werden, wenn dem Fachbereich Medizin über die
sonstigen Regelungen hinaus durch die speziellen Bestimmungen der Errichtungsverord-
nung eine vom übrigen Bereich der Universität losgelöste Finanzhoheit eingeräumt wäre.
Dies ist bei aller Anerkennung des Umstands, dass die Errichtungsverordnung dem Fach-
bereich Medizin im Verhältnis zu den anderen Fachbereichen der Universität im Rahmen
des Haushaltswesens eine Sonderstellung einräumt, jedoch nicht der Fall. Zwar stellt der
Fachbereich Medizin nicht nur einen eigenen Wirtschaftsplan, sondern auch Grundsätze
über die Verteilung und Verwendung ihm vom Land bereitgestellter Mittel für Forschung
und Lehre auf und trifft darüber hinaus die erforderlichen Einzelfallentscheidungen über
die Verteilung dieser Mittel. Im Hinblick auf die Mittelverwendung ist der Fachbereich
Medizin jedoch nach der Errichtungsverordnung ausdrücklich an vom Rektorat aufge-
stellte Bewirtschaftungsgrundsätze und auch an die Festlegungen des Hochschulentwick-
lungsplans gebunden. Im Wege der Auslegung der die Rechte des Fachbereichs Medizin
regelnden Bestimmungen der Errichtungsverordnung kann daher eine Finanzhoheit des
Fachbereichs jedenfalls nicht in dem Sinne entnommen werden, dass daraus eine externe
Teilrechtsfähigkeit zum Abschluss sich darauf beziehender Vereinbarungen mit universi-
tätsexternen Dritten abzuleiten wäre.

Damit dürfte – insoweit – die Entscheidung des Verordnungsgebers, allein die Univer-
sität und das Universitätsklinikum als Partner der Kooperationsvereinbarung anzusehen,
rechtlich nicht zu beanstanden sein.

Unabhängig von einer möglichen Beteiligung des Fachbereichs Medizin am Abschluss
der Kooperationsvereinbarung stellt sich jedoch die weitere Frage, ob – wie vom Verord-
nungsgeber vorgegeben – die Universität alleinige Vertragspartnerin des Universitätsklini-
kums ist oder aber zusätzlich auch das Land als Vertragspartner angesehen werden muss.
Dies richtet sich in erster Linie danach, ob die Regelungsgegenstände der Vereinbarung
ausschließlich dem Selbstverwaltungsbereich der Universität als Körperschaft oder – zu-
mindest teilweise – auch dem Anstaltscharakter der Universität als Einrichtung des Landes
zuzuordnen sind. Ohne an dieser Stelle auf alle denkbaren Vereinbarungsbestandteile ein-
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gehen zu müssen, sollen zwei Aspekte als Belege dafür herangezogen werden, dass durch
die Kooperationsvereinbarung die Universität in ihren beiden Rechtsstellungen betroffen
ist.

Wie dargelegt, handelt es sich bei den vom Universitätsklinikum im Auftrag wahrzu-
nehmenden Personalangelegenheiten des Fachbereichs Medizin um staatliche Angelegen-
heiten, auf die das Land im Wege der Fach- und Dienstaufsicht auf die Universität und auf
diese Weise auch auf das Universitätsklinikum – trotz der diesem gegenüber allein beste-
henden Rechtsaufsicht – immerhin mittelbar Einfluss nehmen kann. Schon mit Rücksicht
auf die Regelung solcher Angelegenheiten, die nicht ihrer alleinigen Dispositionsbefug-
nis unterliegen, kann die Universität den Vertrag insoweit nur in Vertretung des Landes
abschließen. Soweit sich die Vertragspartner dagegen zum Beispiel verpflichten, geeigne-
te Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung von Forschung und Lehre zu schaffen
und die interdisziplinäre Forschung zu unterstützen, handelt die Universität aufgrund der
Wissenschaftsrelevanz einer solchen Vereinbarung in einem Aufgabenkreis, der ihr als
Selbstverwaltungskörperschaft zuzurechnen ist.

Bereits diese Beispiele, die durch zahlreiche weitere Belege für die jeweilige Position
angereichert werden könnten, zeigen, dass rechtlich gesehen Vertragspartner des Univer-
sitätsklinikums sowohl die Universität als auch das Land sind – Letzteres allerdings mit
der Möglichkeit, sich durch die Universität vertreten zu lassen. Es handelt sich daher bei
der Kooperationsvereinbarung de jure um eine dreiseitige Vertragsbeziehung.

Die Form des Verwaltungsvertrags richtet sich nach § 57 Verwaltungsverfahrensgesetz.
Danach ist der Vertrag schriftlich zu schließen, soweit nicht durch Rechtsvorschrift eine
andere Form vorgeschrieben ist.

Auch wenn die Errichtungsverordnung für sich keine Aussage über die Form trifft, in
der die Kooperationsvereinbarung abzuschließen ist, ergibt sich aus den gesamten Umstän-
den und der Notwendigkeit der Nachvollziehbarkeit der Vereinbarung im Rahmen des im
Hochschulgesetz und in der Errichtungsverordnung geregelten rechtsförmlichen Verfah-
rens, dass die Schriftform vorausgesetzt wird. Eine darüber hinausgehende strengere Form
ist hingegen nicht notwendig. Von der Schriftform werden auch die als Bestandteil der
Kooperationsvereinbarung anzusehenden und aufgrund der Komplexität der Regelungs-
materie unverzichtbaren Anlagen erfasst, auf die in der Vereinbarung selbst hingewiesen
werden muss. Werden diese geändert, stellt sich dies – auch ohne Änderung des Vertrags-
textes als solchem – als eine Änderung des Vertrags dar, die wiederum der Schriftform
bedarf. Wird diese nicht beachtet, führt dies gemäß § 59 Absatz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz in Verbindung mit einer entsprechenden Anwendung des § 125 Satz 1 BGB in der
Regel zur Nichtigkeit des Vertrags nach Maßgabe des § 59 Absatz 3 Verwaltungsverfah-
rensgesetz.

Sofern schließlich in der Kooperationsvereinbarung lediglich die Universität – und
nicht, wie dargelegt, auch das Land – als Vertragspartner des Universitätsklinikums im
Rubrum und im Vertragstext benannt wird, dürfte dies unter dem Gesichtspunkt der Form
unerheblich sein, weil die Angabe der juristischen Person, die von der Behörde vertreten
wird, nicht zwingend ist. Insoweit kann auch im Rahmen des hier maßgeblichen Vertrags-
rechts durchaus auf Regelungen der Verwaltungsgerichtsordnung zurückgegriffen werden,
wonach es in verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen
ausreicht, dass statt des Rechtsträgers allein die Behörde angegeben wird.
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Materielle Rechtmäßigkeit

In materiell-rechtlicher Hinsicht muss die Kooperationsvereinbarung mit dem geltenden
Recht im Einklang stehen. Dies bedeutet aber nicht, dass bereits jede Rechtswidrigkeit
der Vereinbarung zu deren Unwirksamkeit führen muss. Unwirksam ist die Vereinbarung
vielmehr grundsätzlich nur dann, wenn sie sich gemäß § 59 Absatz 1 Verwaltungsverfah-
rensgesetz in Verbindung mit den Vorschriften des BGB als nichtig erweist.

Sieht man von hier nicht weiter interessierenden Einzelfragen ab, kommt es entschei-
dend darauf an, dass die Kooperationsvereinbarung nicht in qualifizierter Weise gegen das
Recht verstößt. Was die Vertragspartner der Kooperationsvereinbarung in rechtlich nicht
zu beanstandender Weise zum Vertragsinhalt machen können, hängt letztlich von einer
Auslegung des für die Aufgabenwahrnehmung von Universität und Universitätsklinikum
maßgeblichen Rechts – hier des Hochschulgesetzes und der Errichtungsverordnung – ab.
Von einem Regelungsverbot kann nur dann ausgegangen werden, wenn den gesetzlichen
und verordnungsrechtlichen Bestimmungen zumindest konkludent der Wille des jeweili-
gen Normgebers zu entnehmen ist, dass abweichende, insbesondere auf ein bestimmtes
Verhalten oder auf die Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs gerichtete Regelungen
nicht zulässig sein sollen.

Danach ergibt sich im Einzelnen folgende Beurteilung:
Wie dargelegt, bestimmt die Errichtungsverordnung bereits selbst wesentliche Rege-

lungsgegenstände der Kooperationsvereinbarung. Insoweit unterliegen die Vertragspartei-
en einem Zwang zum Normenvollzug, auch wenn ihnen ein Spielraum verbleibt, wie sie
zum Beispiel ihre Zusammenarbeit regeln wollen, um die in der Errichtungsverordnung
festgelegten Aufgaben und Ziele zu erfüllen und hier insbesondere das Zusammenwir-
ken der Verwaltungen unter besonderer Berücksichtigung der Auftragsverwaltung durch
das Universitätsklinikum miteinander sicherzustellen. Daneben stellt, wie ebenfalls be-
reits ausgeführt, die Errichtungsverordnung den Vertragspartnern grundsätzlich frei, wei-
tere Gegenstände ihrer komplexen Zusammenarbeit zu regeln. Die Grenzen einer solchen
Regelungsbefugnis würden allerdings dann überschritten, wenn die Vertragspartner von
zwingenden Bestimmungen abwichen, indem sie Vorschriften statuierten, die den in der
Errichtungsverordnung und in der Satzung festgelegten Organisations-, Personal- und Ent-
scheidungsstrukturen widersprächen.

Diese Feststellungen sollen durch einige wenige Beispiele veranschaulicht werden:

1. Da nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Herstellung des Ein-
vernehmens mit dem Fachbereich Medizin bei Entscheidungen des Universitätsklini-
kums, die die Belange von Forschung und Lehre betreffen, gewährleistet, dass die
Hochschullehrer über den Fachbereichsrat auf wissenschaftsrelevante Entscheidungen
des Universitätsklinikums Einfluss nehmen können, erweist sich schon deswegen die
Einhaltung der in der Errichtungsverordnung geregelten Fachbereichszuständigkeiten
als zwingend. Vor diesem Hintergrund würde sich eine Regelung in der Kooperations-
vereinbarung, wonach das Einvernehmen mit dem Fachbereich Medizin bereits durch
die Zustimmung des Dekans als Mitglied des Vorstands hergestellt wird, verbieten,
weil auf diese Weise die in der Errichtungsverordnung mit Rücksicht auf die ver-
fassungsrechtlichen Gegebenheiten geregelten Zuständigkeiten unterlaufen würden.
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2. Abgesehen davon könnten in der Kooperationsvereinbarung aber auch keine Regelun-
gen getroffen werden, mit denen Einvernehmenserfordernisse über die abschließen-
den Bestimmungen der Errichtungsverordnung hinaus ausgeweitet würden. So wäre es
zum Beispiel nicht möglich, eine Vereinbarung zu treffen, wonach das Einvernehmen
mit dem Universitätsklinikum auch bei Entscheidungen des Fachbereichs Medizin in
Angelegenheiten ohne Bezug zur Krankenversorgung herzustellen ist. Dies gilt auch
für den umgekehrten Fall des Herstellens des Einvernehmens mit dem Fachbereich
Medizin im Hinblick auf Entscheidungen des Universitätsklinikums, die Forschung
und Lehre nicht betreffen. In beiden Fällen würden der Fachbereich Medizin und das
Universitätsklinikum in ihren wissenschaftsrelevanten bzw. wirtschaftlichen und un-
ternehmerischen Entscheidungsspielräumen in unzulässiger Weise eingeschränkt.

3. Ungeachtet dessen trifft die Errichtungsverordnung im Zuge von Einvernehmensrege-
lungen keine Entscheidung darüber, wie zu verfahren ist, wenn das Einvernehmen nicht
hergestellt wird. So findet sich zum Beispiel keine weitere Regelung für den Fall, dass
das Universitätsklinikum sein Einvernehmen bezogen auf Entscheidungen des Fach-
bereichs Medizin verweigert, die den Bereich der Krankenversorgung betreffen. Auch
bleibt der Fall einer Entscheidung des Universitätsklinikums unaufgelöst, die den Be-
reich von Forschung und Lehre betrifft, der der Fachbereich Medizin aber sein Ein-
vernehmen versagt und der Dekan nicht von der ihm durch die Errichtungsverordnung
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht, eine Entscheidung des Aufsichtsrats her-
beizuführen. Für diese Fälle sieht die Errichtungsverordnung bewusst keine Schlich-
tungsregelung vor, auch wenn insoweit eine Blockade von Entscheidungen denkbar
ist. Aufgrund der abschließend im Hochschulgesetz und in der Errichtungsverordnung
festgelegten Entscheidungsorgane und -zuständigkeiten wäre es daher nicht möglich,
sich in der Kooperationsvereinbarung auf ein Schlichtungsorgan mit verbindlicher Ent-
scheidungskompetenz zu verständigen.

Demgegenüber bleibt es den Vertragsparteien unbenommen, unter Beachtung der Gren-
zen des ihnen eingeräumten Ermessensspielraums in die Kooperationsvereinbarung nicht
nur, wie mehrfach ausgeführt, über die Bereiche, die in der Errichtungsverordnung vorge-
regelt sind, hinausgehende Bestimmungen aufzunehmen. Vielmehr kann die Vereinbarung
im Hinblick auf das Zusammenwirken von Universität und Universitätsklinikum auch er-
gänzende, konkretisierende oder klarstellende Bestimmungen oder aber – wo es sich zum
besseren Verständnis als sinnvoll erweist – im Wege der Wiederholung auch Regelungen
vorsehen, die bereits in der Errichtungsverordnung oder in der Satzung getroffen worden
sind. Auch diese Möglichkeiten sollen beispielhaft belegt werden:

1. Es ist Universität und Universitätsklinikum unter Beachtung ihrer abschließend in der
Errichtungsverordnung geregelten Rechte freigestellt, ihr Zusammenwirken bezogen
auf Regelungsmaterien zu konkretisieren, die für beide Einrichtungen gleichermaßen
von Bedeutung sind, weil sie sowohl Krankenversorgung als auch Forschung und Leh-
re betreffen und damit – je nachdem, bei welcher Einrichtung das Primat der Entschei-
dung liegt – wechselseitigen Einvernehmenserfordernissen unterliegen. Dazu zählen
u. a. Berufungsverfahren einschließlich der Widmung und Ausschreibung von Profes-
suren, die Verlängerung von Dienstverhältnissen von Hochschullehrern, fachbezogene
Strukturentscheidungen bis hin zu einer möglichen Errichtung, Veränderung oder Auf-
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lösung von Kliniken und Instituten, ferner die Festlegung von Prioritäten im Hinblick
auf die Beschaffung von Großgeräten nach dem Verfahren des Hochschulbauförde-
rungsgesetzes (HBFG) sowie die Planung und Durchführung von Bauvorhaben.

2. Darüber hinaus ist es denkbar, in der Kooperationsvereinbarung zu präzisieren, in wel-
chem Umfang bzw. in welchen Grenzen der Vorstand des Universitätsklinikums Hoch-
schullehrern als Leitern krankenversorgender Einrichtungen Weisungen erteilen kann,
um bei grundsätzlicher Anerkennung der unterschiedlichen grundrechtlichen Stellun-
gen von Universität und Universitätsklinikum seinem Auftrag einer im Sinne der
Grundrechtsposition des Patienten bestmöglichen, gleichzeitig aber auch wirtschaft-
lichen Krankenversorgung entsprechen zu können.

3. In rechtlich klarstellender Hinsicht können sich schließlich Bestimmungen als sinnvoll
erweisen, dass das Universitätsklinikum in Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit
von Universität und Fachbereich Medizin fallen, keine Entscheidungen treffen und
auch nicht als Vertragspartner auftreten kann, und dass die gesetzliche Vertretung der
Universität durch den Rektor in diesen Angelegenheiten auch durch die Verpflichtung
auf Verwendung des Kopfbogens der Universität sicherzustellen ist. Dies betrifft zum
Beispiel den Abschluss von Drittmittelverträgen im Zusammenhang mit Forschungs-
vorhaben im Sinne des Hochschulgesetzes und den Abschluss von Verträgen mit wis-
senschaftlichem Personal.

Im Ergebnis ist bei der Gestaltung der Kooperationsvereinbarung zwar eine Vielzahl von
formellen und materiell-rechtlichen Gesichtspunkten zu beachten, von denen hier nur ei-
nige wesentliche aufgezeigt werden können. Es dürfte jedoch bereits im Wege des Geneh-
migungsverfahrens, das dem In-Kraft-Treten der Kooperationsvereinbarung vorgeschaltet
ist und mit dem das Wissenschaftsministerium eine präventive rechtsaufsichtliche Prüfung
der zwischen Universität und Universitätsklinikum ausgehandelten Vereinbarung durchzu-
führen hat, grundsätzlich gewährleistet sein, dass den aufgezeigten Rechtmäßigkeitsanfor-
derungen Rechnung getragen wird. Hinzu kommt, dass auch der Vollzug der Vereinbarung
der Aufsicht des Landes unterliegt, soweit nicht schon ein vorgeschaltetes Schlichtungs-
verfahren Korrekturen ermöglicht. Schließlich besteht ohnehin die Möglichkeit, dass sich
die Vertragsparteien von sich aus auf Anpassungen des Vertrags an rechtliche und sach-
liche Gegebenheiten verständigen.

Die Abwicklung der Kooperationsvereinbarung
Es steht den Vertragspartnern zwar grundsätzlich frei, im Wege von Öffnungsklauseln
eigene Kündigungs- und Anpassungsrechte zu regeln, wodurch die nicht abdingbare Norm
des § 60 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz an praktischer Bedeutung verlieren dürfte.
Derartige Regelungen sind jedoch dann entbehrlich, wenn die Kooperationsvereinbarung
von vornherein lediglich für einen befristeten Zeitraum abgeschlossen wird, weil dann
im Rahmen ihres zwingenden Neuabschlusses notwendige Anpassungen – etwa aufgrund
gewonnener Erfahrungen oder der Veränderung tatsächlicher oder rechtlicher Umstände –
vorgenommen werden können.

Für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Erfüllung vereinbarter Leistungen, wegen
Leistungsstörungen und auf Schadensersatz ist für die Vertragsparteien der Verwaltungs-
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rechtsweg eröffnet. Der Klagemöglichkeit steht unter dem Gesichtspunkt des allgemei-
nen Rechtsschutzinteresses nicht entgegen, dass zur Klärung des Streitgegenstands auch
die Rechtsaufsicht angerufen oder aber ein in der Kooperationsvereinbarung vorgesehenes
Schlichtungsverfahren durchgeführt werden kann. Im Übrigen scheidet eine Anwendung
des § 61 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz und damit die Möglichkeit aus, dass sich
die Vertragspartner im Hinblick auf primäre Erfüllungsansprüche der sofortigen Vollstre-
ckung unterwerfen.

Schlussbetrachtung
Die Kooperationsvereinbarung soll im Rahmen des Kooperationsmodells die teilweise di-
vergierenden Interessen von Universität und Universitätsklinikum in Einklang bringen und
das Zusammenwirken zwischen diesen beiden Einrichtungen auf eine verlässliche Basis
stellen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kooperationsvereinbarung
die Defizite, die den das Kooperationsmodell ausfüllenden Regelungen in Nordrhein-
Westfalen anhaften, nicht zu beseitigen vermag. Auch kann sie nicht dieselbe Stabilität
vermitteln wie eine gesetzliche Regelung. Zudem ist jede Kooperationsvereinbarung nur
so gut, wie sie auch mit Leben erfüllt, mithin insbesondere von den dafür verantwortlichen
Organen und Funktionsträgern beachtet und umgesetzt wird. Kooperationspflicht bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass die Vertragspartner der Kooperationsvereinbarung gehal-
ten sind, die Belange der jeweils anderen Seite auch in die eigenen Überlegungen mit
einzubeziehen. Anderenfalls bestünde die nicht von der Hand zu weisende Gefahr, dass
sich das Kooperationsmodell zu einem „Konfrontationsmodell“ entwickeln könnte. Erfah-
rungen in der Praxis bestätigen dies.

Unabhängig von den dargelegten rechtlichen Gegebenheiten kommt es daher entschei-
dend darauf an, dass Universität und Universitätsklinikum gemeinsam und im Wege der
vertrauensvollen Zusammenarbeit einen standortspezifischen Weg finden, einerseits dem
Universitätsklinikum die wirtschaftlichen Freiheiten zu geben, damit es im zunehmend
härter werdenden Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander bestehen und eine opti-
male Patientenversorgung sicherstellen kann, und andererseits der Universität – und hier
vor allem dem Fachbereich Medizin – den Freiheitsraum zu gewährleisten, damit sich
Forschung und Lehre im nationalen und internationalen Wettbewerb auch vor dem Hin-
tergrund allseits geforderter Exzellenzen und Schwerpunktsetzungen entwickeln können.
Ob sich vor diesem Hintergrund das Kooperationsmodell, in dem unterschiedliche und
zum Teil auch entgegengesetzte Ziele verwirklicht werden müssen, trotz mancherorts be-
stehender Zweifel bewährt hat und in diesem Zusammenhang die Kooperationsvereinba-
rung zwischen Universität und Universitätsklinikum als im Sinne der Errichtungsverord-
nung geeignetes Regelwerk angesehen werden kann, kann allerdings derzeit noch nicht
hinreichend beantwortet werden, da die sechs Universitätsklinika in Nordrhein-Westfa-
len erst 2001 rechtlich verselbständigt wurden und in der Zwischenzeit lediglich an drei
Hochschulstandorten Kooperationsvereinbarungen in Kraft getreten sind. Es dürfte jedoch
unter Berücksichtigung aller vorliegenden Erkenntnisse die Prognose gerechtfertigt sein,
dass die Organisation der Hochschulmedizin auch in Nordrhein-Westfalen nicht zuletzt aus
Gründen der Problematik ihrer Finanzierung weiterhin auf dem Prüfstand bleiben wird.
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